
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/5/10 5Ob73/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1962

Norm

AußStrG §178

GBG §22

GBG §95 Abs1

Rechtssatz

Zur Frage des Vorganges, wenn dasselbe Gericht zugleich Abhandlungs- und Buchgericht ist und in einem Gesuch

Grundbuchshandlungen oder Urkundenhinterlegungen beantragt werden, die teils die Einantwortungsurkunde, teils

einen Kaufvertrag betre:en. Die teilweise Erledigung durch den Verlassenschaftsrichter und der Auftrag an den

Antragsteller, den nicht erledigten Teil des Gesuches unmittelbar in der Grundbuchsabteilung neu einzubringen, ist

unzulässig.
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